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Schleswig-Holstein / Harnt 

„Anschwärzen als 
Mittel der Politik" 
Neues Antibestechungsgesetz alarmiert Kreise und Städte 

K I E L / B E R L I N Die Kommunen fürchten, 
dass das neue Bundesgesetz gegen die Be-
stechungvonAbgeordneten zuhoher Ver
unsicherung in Kreistagen und Gemein
deräten führen und die Bereitschaft zu 
Kandidaturen für ein Mandat stark dämp
fen wird. „Das kommunale Ehrenamt rea
giert sehr sensibel, wenn es unter Gene
ralverdacht gestellt wird und sich von 
strafrechtlichen Risiken bedroht sieht", 
sagt Schleswig-Holsteins Städte- und Ge
meindetagschef Jörg Bülow. „Es kann da
her sein, dass künftig nicht mehr so viele 
Menschen zur Mitarbeit in den Kommu
nalvertretungen bereit sind." Schon bei 
der letzten Kommunalwahl gab es vieler
orts Probleme, genug Bewerber zu finden. 

Der Bundestag will heute nach langem 
Streit ein Gesetz beschließen, das die Be
stechung und Bestechlichkeit von Abge
ordneten schärfer sanktioniert. War es 
bisher nur strafbar, wenn ein Mandats
träger sich sein Votum bei einer konkre
ten Abstimmung abkaufen ließ, kann er 
nun mit bis zu fünf Jahren Haft belangt 
werden, wenn er „einen ungerechtfertig
ten Vorteil für sich oder andere fordert" 
und dafür im Gegenzug „bei der Wahr
nehmung seines Mandats Handlungen 
im Auftrag oder auf Weisung vornimmt 
oder unterlässt." Mit dem Gesetz kann 
Deutschland als eines der letzten Länder 
die Antikorruptionskonvention der UN 
ratifizieren. 

Dass das neue Gesetz auch für die gut 
200000 Kommunalvertreter in Deutsch
land gilt, hält Bülow für problematisch. 
Nicht weil er sie für besonders korrupt 
hält, sondern weil die Ehrenamtler künf

tig denselben Risiken ausgesetzt sind wie 
Berufspolitiker. Zudem ist die Nähe zwi
schen Politikern, Bürgern und Betrieben 
in Dörfern und Städten besonders groß -
und damit die Gefahr, unfreiwillig zum 
Straftäter zu werden. Außerdem fürchtet 
Bülow, „dass das gegenseitige Anschwär
zen zum Mittel der Kommunalpolitik 
wird". Nach dem Motto: Den hab ich doch 
neulich mit einem Bauunternehmer im 
Lokal gesehen - soll der Staatsanwalt mal 
klären, warum der jetzt dem Baugebiet zu
gestimmt hat. Auch der Strafrechtler 
Bernd Heinrich warnte in der Anhörung: 
„Insbesondere die Aufnahme eines Er
mittlungsverfahrens zu Wahlkampfzeiten 
- möglicherweise veranlasst vom politi
schen Gegner - kann Bewerber um ein 
Mandat politisch extrem beschädigen, 
selbst wenn das Verfahren später einzu
stellen ist." 

CDU-Kommunalexperte Ingbert Lieb-
ing verteidigt das Gesetz der großen Koa
lition. Dass Staatsanwälte künftignichtin-
flationär ermitteln, sei durch die enge Ein
grenzung des Korruptionstatbestands auf 
Handlungen ,4m Auftrag oder auf Wei
sung" gewährleistet. Dass Ehrenamtler 
allzu sehr abgeschreckt würden, glaubt 
der Sylter Liebing auch nicht: „Schon heu
te gibt es in den Kommunen ja schärferes 
Recht als im Bund" - etwa dass Mandats
träger nicht mitstimmen dürfen, wenn ei
ne Abstimmung ihnen einen Vorteil brin
gen kann. „Gerade weil die Kommunalpo
litiker nah dran sind, können wir sie nicht 
anders behandeln als Bundes- oder Land
tagsabgeordnete", so Liebig. 
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